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Vernehmlassungsverfahren 

 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Umsetzung von Art. 123c BV) 
Volk und Stände haben am 18. Mai 2014 die Volksinitiative «Pädophile sollen nicht 
mehr mit Kindern arbeiten dürfen» angenommen. Die Bundesverfassung wurde mit 
Artikel 123c ergänzt, wonach Personen, die verurteilt werden, weil sie die sexuelle 
Unversehrtheit eines Kindes oder einer abhängigen Person beeinträchtigt haben, 
endgültig das Recht verlieren, eine berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit 
Minderjährigen oder Abhängigen auszuüben. Der Bundesrat schlägt vor, die neue 
Verfassungsbestimmung im Strafgesetzbuch (StGB) und im Militärstrafgesetz 
(MStG) basierend auf den Bestimmungen des bestehenden Tätigkeitsverbots, die am 
1. Januar 2015 in Kraft getreten sind, umzusetzen. Das neue Tätigkeitsverbot soll 
sich dabei eng an den Wortlaut dieser Verfassungsbestimmung halten und damit 
dem darin avisierten Automatismus betreffend Anordnung eines zwingend lebens-
länglichen Verbots weitestgehend Rechnung tragen. Den bestehenden Verfassungs-
grundsätzen soll im Rahmen einer eng formulierten Härtefallbestimmung für leichte 
Fälle, bei denen das Gericht ausnahmsweise von einem Tätigkeitsverbot absehen 
kann, und beim Vollzug des Tätigkeitsverbots Rechnung getragen werden. 

Datum der Eröffnung: 13. Mai 2015 

Vernehmlassungsfrist: 3. September 2015 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Straf- und Strafprozessrecht, Bundesrain 20, 
3003 Bern, Telefon 058 462 41 19, Fax 058 462 14 07, www.bj.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

27. Mai 2015 Bundeskanzlei 



3756 

Vernehmlassungsverfahren 


